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(2) Soweit der Benutzungszweck es erfordert, sind Übersetzungen und solche
Änderungen des Werkes zulässig, die nur Auszüge oder Übertragungen in eine
andere Tonart oder Stimmlage darstellen.
(3) Bei Werken der bildenden Künste und Lichtbildwerken sind Übertragun-

gen des Werkes in eine andere Größe und solche Änderungen zulässig, die das
für die Vervielfältigung angewendete Verfahren mit sich bringt.
(4) 1 Bei Sammlungen für den religiösen Gebrauch (§ 46), bei Nutzungen für

Unterricht und Lehre (§ 60a) und bei Unterrichts- und Lehrmedien (§ 60b)
sind auch solche Änderungen von Sprachwerken zulässig, die für den religiösen
Gebrauch und für die Veranschaulichung des Unterrichts und der Lehre erfor-
derlich sind. 2 Diese Änderungen bedürfen jedoch der Einwilligung des Urhe-
bers, nach seinem Tode der Einwilligung seines Rechtsnachfolgers (§ 30), wenn
dieser Angehöriger (§ 60 Abs. 2) des Urhebers ist oder das Urheberrecht auf
Grund letztwilliger Verfügung des Urhebers erworben hat. 3 Die Einwilligung
gilt als erteilt, wenn der Urheber oder der Rechtsnachfolger nicht innerhalb
eines Monats, nachdem ihm die beabsichtigte Änderung mitgeteilt worden ist,
widerspricht und er bei der Mitteilung der Änderung auf diese Rechtsfolge
hingewiesen worden ist. 4 Bei Nutzungen für Unterricht und Lehre (§ 60a)
sowie für Unterrichts- und Lehrmedien (§ 60b) bedarf es keiner Einwilligung,
wenn die Änderungen deutlich sichtbar kenntlich gemacht werden.

§ 631) Quellenangabe. (1) 1Wenn ein Werk oder ein Teil eines Werkes in den
Fällen des § 45 Abs. 1, der §§ 45a bis 48, 50, 51, 58, 59 sowie der §§ 60a bis
60d, 61 und 61c vervielfältigt oder verbreitet wird, ist stets die Quelle deutlich
anzugeben. 2 Bei der Vervielfältigung oder Verbreitung ganzer Sprachwerke oder
ganzer Werke der Musik ist neben dem Urheber auch der Verlag anzugeben, in
dem das Werk erschienen ist, und außerdem kenntlich zu machen, ob an dem
Werk Kürzungen oder andere Änderungen vorgenommen worden sind. 3 Die
Verpflichtung zur Quellenangabe entfällt, wenn die Quelle weder auf dem
benutzten Werkstück oder bei der benutzten Werkwiedergabe genannt noch
dem zur Vervielfältigung oder Verbreitung Befugten anderweit bekannt ist oder
im Fall des § 60a oder des § 60b Prüfungszwecke einen Verzicht auf die Quel-
lenangabe erfordern.
(2) 1 Soweit nach den Bestimmungen dieses Abschnitts die öffentliche Wieder-

gabe eines Werkes zulässig ist, ist die Quelle deutlich anzugeben, wenn und
soweit die Verkehrssitte es erfordert. 2 In den Fällen der öffentlichen Wiedergabe
nach den §§ 46, 48, 51, 60a bis 60d, 61 und 61c ist die Quelle einschließlich des
Namens des Urhebers stets anzugeben, es sei denn, dass dies nicht möglich ist.
(3) 1Wird ein Artikel aus einer Zeitung oder einem anderen Informationsblatt

nach § 49 Abs. 1 in einer anderen Zeitung oder in einem anderen Informations-
blatt abgedruckt oder durch Funk gesendet, so ist stets außer dem Urheber, der
in der benutzten Quelle bezeichnet ist, auch die Zeitung oder das Informations-
blatt anzugeben, woraus der Artikel entnommen ist; ist dort eine andere Zeitung
oder ein anderes Informationsblatt als Quelle angeführt, so ist diese Zeitung oder
dieses Informationsblatt anzugeben. 2Wird ein Rundfunkkommentar nach § 49
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Abs. 1 in einer Zeitung oder einem anderen Informationsblatt abgedruckt oder
durch Funk gesendet, so ist stets außer dem Urheber auch das Sendeunterneh-
men anzugeben, das den Kommentar gesendet hat.

§ 63a1) Gesetzliche Vergütungsansprüche. 1 Auf gesetzliche Vergütungs-
ansprüche nach diesem Abschnitt kann der Urheber im Voraus nicht verzichten.
2 Sie können im Voraus nur an eine Verwertungsgesellschaft oder zusammen mit
der Einräumung des Verlagsrechts dem Verleger abgetreten werden, wenn dieser
sie durch eine Verwertungsgesellschaft wahrnehmen lässt, die Rechte von Ver-
legern und Urhebern gemeinsam wahrnimmt.

Abschnitt 7. Dauer des Urheberrechts

§ 642) Allgemeines. Das Urheberrecht erlischt siebzig Jahre nach dem Tode
des Urhebers.3)

§ 654) Miturheber, Filmwerke, Musikkomposition mit Text. (1) Steht das
Urheberrecht mehreren Miturhebern (§ 8) zu, so erlischt es siebzig Jahre nach
dem Tode des längstlebenden Miturhebers.
(2) Bei Filmwerken und Werken, die ähnlich wie Filmwerke hergestellt wer-

den, erlischt das Urheberrecht siebzig Jahre nach dem Tod des Längstlebenden
der folgenden Personen: Hauptregisseur, Urheber des Drehbuchs, Urheber der
Dialoge, Komponist der für das betreffende Filmwerk komponierten Musik.
(3) 1 Die Schutzdauer einer Musikkomposition mit Text erlischt 70 Jahre nach

dem Tod des Längstlebenden der folgenden Personen: Verfasser des Textes,
Komponist der Musikkomposition, sofern beide Beiträge eigens für die betref-
fende Musikkomposition mit Text geschaffen wurden. 2 Dies gilt unabhängig
davon, ob diese Personen als Miturheber ausgewiesen sind.

§ 664) Anonyme und pseudonyme Werke. (1) 1 Bei anonymen und pseudo-
nymen Werken erlischt das Urheberrecht siebzig Jahre nach der Veröffent-
lichung. 2 Es erlischt jedoch bereits siebzig Jahre nach der Schaffung des Werkes,
wenn das Werk innerhalb dieser Frist nicht veröffentlicht worden ist.
(2) 1Offenbart der Urheber seine Identität innerhalb der in Absatz 1 Satz 1

bezeichneten Frist oder läßt das vom Urheber angenommene Pseudonym keinen
Zweifel an seiner Identität zu, so berechnet sich die Dauer des Urheberrechts
nach den §§ 64 und 65. 2 Dasselbe gilt, wenn innerhalb der in Absatz 1 Satz 1
bezeichneten Frist der wahre Name des Urhebers zur Eintragung in das Register
anonymer und pseudonymer Werke (§ 138) angemeldet wird.
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1) § 63a eingef. mWv 1.7.2002 durch G v. 22.3.2002 (BGBl. S. 1155); Satz 2 neu gef. mWv 1.1.2008
durch G v. 26.10.2007 (BGBl. I S. 2513).

2) § 64 Abs. 2 aufgeh. durch G v. 23.6.1995 (BGBl. I S. 842).
3) Siehe Bek. des Notenwechsels zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der

Regierung der Republik Österreich über die Dauer des Urheberrechtsschutzes nach Art. 7 Abs. 2 und
3 der Brüsseler Fassung der Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst v.
22.4.1975 (BGBl. II S. 834) und Bek. des Notenwechsels mit der Regierung der Französischen
Republik v. 21.1.1975 (BGBl. II S. 189).

4) § 65 Abs. 2 angef., § 66 neu gef. durch G v. 23.6.1995 (BGBl. I S. 842); § 66 Abs. 2 Satz 2 geänd.
mWv 1.1.2002 durch G v. 13.12.2001 (BGBl. I S. 3656); § 65 Überschrift neu gef., Abs. 3 angef.
mWv 6.7.2013 durch G v. 2.7.2013 (BGBl. I S. 1940).
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